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Jetzt aktuell – Luzerneprodukte
Häcksel oder Pellets mit RP – 23%
Beste Qualität zu günstigen Preisen

058 434 22 20
info@landipilatus.ch

Ausserdem finden Sie für eine
erfolgreiche Tierhaltung in
unserem Sortiment:
- Top Strohprodukte, Einstreu
- Diverse Silageballen auch Bio
- Fischfutter, ImkereiartikelWir beraten Sie gerne!

Zu mieten gesucht

ca. 5½ Zi-Wohnung oder Haus
Region Sempachersee, von junger Familie
(2 Kinder: 4 j. + 2 j.) Telefon 079 481 34 59 Telefon 079 481 34 59 Telefon 079 481 34 59 Telefon 079 481 34 59

789085

Das Profi-Magazin für die 
Schweizer Landwirtschaft
www.diegruene.ch

Regierungsrat auf Alp  
An ihrem Aktionstag haben die Mitarbeitenden des Schwyzer 
Umweltdepartements Mitte Juni auf der Schafalp Obergross im 
Sihltal angepackt – mit Mähen von Farn und Zurückschneiden von 
Stauden, und es wurde ein Herdenschutzzaun erstellt. Mit dabei 
auch der Regierungsrat Sandro Patierno, der gleich selber Hand 
anlegte, wie auf dem Bild ersichtlich. Die rund 20 Mitarbeitenden 
tauschten sich dabei auch mit Vertretern der Schwyzer Bauernver-
einigung sowie der Oberallmeindkorporation aus.    
 Bild BVSZ / Text js

Immer mehr 
Drohnen im Einsatz
Rehkitzrettung / Die Anzahl Pilot(innen) steigt. 

Traditionelle Methoden braucht es dennoch.

WILDEGG Aus dem Kanton 
Schwyz meldete die Jägerschaft 
vor einer Woche, dass diesen 
Frühling 152 Rehkitzen vor dem 
Mähtod gerettet wurden. Nebst 
dem Verblenden kamen dabei 
auch 20 Drohnen mit Wärme-
bildkameras zum Einsatz.

Auch traditionelle Methoden

Die Rettung von Rehkitzen mit 
der Drohne vor dem Mäher ist 
eine hoch effiziente Methode, 
die sich immer mehr etabliert. 
Sie ersetzt aber nicht traditionel-
le Vergrämungsmethoden wie 
Randanschnitt und Verblendung 
oder das Nachsuchen mit Hun-
den. Dieses Fazit brachte auch 
der Erfahrungsaustausch der 
Drohnengruppe Aargau Mitte 
Juni in Wildegg. Dazu hatten sich 
rund 50 Drohnenpilotinnen und 
-piloten getroffen und sich mit 
Fachreferaten über Neuigkeiten 
informiert. Fredi Siegrist vom 
Bauernverband Aargau (BVA) 

betonte Koordination und gute 
Zusammenarbeit zwischen Jagd 
und Landwirtschaft als wichtige 
Grundlage des Erfolgs. 

Jedes Jahr steigt die Zahl der 
aktiven Pilot(innen) gemäss BVA 
sprunghaft an. Im Moment seien 
dem BVA 33 Aargauer Personen 
bekannt, die für die Rehkitzret-
tung ausgebildet wurden und 
sich für die Drohnenrettung en-
gagieren. Die Stiftung Wildtiere 
Aargau hat im laufenden Jahr  
14 Personen bei der Ausbildung 
finanziell unterstützt.

Ausbildung vereinfacht

Gute Nachrichten überbrachte 
Alain Marti, Ausbildungsver-
antwortlicher beim Verein Reh-
kitzrettung Schweiz, betreffend 
Regulierungen des Bundesamts 
für Luftfahrt für Drohnenein-
sätze zur Rehkitzrettung: Das 
angedachte Ausbildungskon-
zept sei sistiert und werde stark 
vereinfacht. rae

Sie leisten wichtige Arbeit für Natur und Landwirtschaft: ein 
Drohnenpilot beim Einsatz auf dem Feld. (Bild Josef Scherer)

Plätze für Büsis gesucht
Katzen / Eine Tierschutzorganisation will nicht erwünschte Hofkatzen anderswo platzieren. 

SURSEE «Das Problem ist gross, 
wir suchen händeringend und 
möglichst rasch Plätze für ver-
wilderte Hofkatzen», sagt Esther 
Geisser, Präsidentin der Tier-
schutzorganisation «Network for 
animal protection» (Netap), in 
ihrem Hilferuf an die Redaktion. 
Allein im Kanton Luzern brau-
che es für 30 Hofkatzen neue 
Plätze, und auch in anderen Kan-
tonen sei das Problem in den 
Sommermonaten noch grösser 
als sonst. Die Katzen stammen 
von Höfen, auf denen die Popu-
lation aus dem Ruder gelaufen 
sei oder bisher nur durch Tötung 
begrenzt wurde, erklärt Geisser. 
Auch nach Pächterwechseln 
würden viele Katzen ihr Zuhau-
se verlieren, weil die neuen Päch-
ter keine oder weniger Katzen auf 
dem Hof dulden.

Kastrieren und umplatzieren

Netap kastriere jährlich über 
1000 Hofkatzen und versuche, 
die unerwünschten neu zu plat-
zieren. Die würden dann nicht 
nur kastriert, sondern auch ge-
impft und markiert. Neue Plätze 
seien sinnvoll auf einem ver-
kehrssicheren Hof und wo auch 
zu den Tieren geschaut werde. 
«Wir sind ständig auf der Suche 
nach Bauernfamilien, die sol-
chen Katzen ein neues Zuhause 
bieten möchten», betont Geisser. 
Vermittelt würden mindestens 
zwei Katzen, besser noch in 
Gruppen.  Netap helfe auch bei 
der Angewöhnung und stelle da-
für einen mobilen Zwinger samt 
Einrichtung zur Verfügung.

Wenig Meldungen

Eine unkontrollierte Vermeh-
rung von Katzen sei in der Tat ein 
Problem, erklärt auf Anfrage 
Martin Brügger vom Luzerner 
Veterinärdienst. Im Gegensatz zu 
Hunden gebe es für Katzen keine 
Registrierungs- und Melde-
pflicht. Deshalb habe man auch 
keine Zahlen zur konkreten Po-
pulation und deren allfälligen 
Veränderung. Besonders bei ver-
wilderten Katzen, hoher Popula-
tionsdichte und  Inzucht könne 

eine unkontrollierte Vermeh-
rung zu kranken Tieren führen, 
sei es wegen Kampf- oder Unfall-
verletzungen, Infektionen oder 
Parasiten. Davon könnten länd-
liche wie städtische Gebiete be-
troffen sein. Der Veterinärdienst 
erhalte jährlich Kenntnis von ei-
nigen wenigen Fällen, die ent-
sprechend bearbeitet würden. 

Brügger weist auf die rechtli-
chen Bestimmungen für Katzen-
halter hin (siehe Kasten). Schwie-
riger sei die Ausgangslage bei 
Katzen, die niemandem gehö-
ren. Aber in solchen Fällen könn-
te eine Kastration helfen. Bei un-
klaren Situationen soll der 
Veterinärdienst eingeschaltet 
werden, der bei Bedarf dafür 
auch Tierschutzorganisationen 
einbezieht. 

Der Tierschutz Luzern führt 
jährlich in einer Region Kampa-
gnen für Bauernhöfe zur Kat-
zenkastration durch, im Vorjahr 
im Entlebuch. Dabei werden 
jährlich rund 200 bis 400 Katzen 
kastriert, wie Präsidentin Susan-
ne Ineichen mitteilt. Die Aktion 
erfolgt in Zusammenarbeit mit 
den ortsansässigen Tierarztpra-
xen. Lockfutter und Katzenfal-
len werden durch den Tierschutz 
zur Verfügung gestellt. Landwir-
te bezahlen pro Katze für die 
Kastration 40 Franken, die übri-
gen Kosten finanziert der Tier-
schutz. Aktionen sind dieses 
Jahr wieder geplant, in Zusam-
menarbeit mit dem Luzerner 
Bäuerinnen- und Bauernver-
band (LBV). Derzeit wird in ei-
ner Umfage bei den LBV-Sektio-

nen das regionale Bedürfnis 
abgeklärt. Vorgesehen sind Kat-
zenkastrationstage ab Ende Ok-
tober für Märzkatzen und Ende 
Januar für Augustkatzen. 

Es gibt Handlungsbedarf

Der Luzerner Veterinärdienst 
geht davon aus, dass sich auf-
grund der regelmässigen Auf-
rufe für die Katzenkastration 
die Situation in den vergange-
nen Jahren verbessert hat. «Es 
 besteht aber noch immer Hand-
lungsbedarf», betont Kantons-
tierarzt Martin Brügger.
 Josef Scherer

Weitere Informationen und 

 Platzangebote für Hofkatzen:  

info@netap.ch

Für die Angewöhnung der vermittelten Katzen wird  ein mobiler Zwinger zur Verfügung gestellt.
    (Bild Netap)

Katzen sind möglichst früh zu kastrieren, um eine unliebsame 
Vermehrung zu vermeiden.  (Bild Netap)

Das ist zu beachten 

Wer Tiere hält, muss sie ge-
mäss Tierschutzgesetz ange-
messen nähren, pflegen, für 
Beschäftigung und Bewe-
gungsfreiheit und soweit nötig 
Unterkunft sorgen. Das gilt 
auch für Freigängerkatzen auf 
Bauernhöfen. Als Halterinnen 
oder Halter gelten auch Perso-
nen, die Katzen regelmässig 
füttern, auch wenn sie nicht 
deren Besitzerinnen oder 
Besitzer sind. Tierhalterinnen 
und Tierhalter müssen auch 
dafür besorgt sein, dass sich 
die Tiere nicht übermässig 
vermehren. Katzen können 
jährlich zweimal bis sechs 
Junge werfen, die nach sechs 
bis neun Monaten wieder 
geschlechtsreif sind. Junge 
Katzen sollten vor dem ersten 
Freigang kastriert werden. Für 

die Kastration sind die Tierhal-
tenden zuständig, auch für die 
Betreuung von Nachwuchs. 
Wer die Jungen nicht behalten 
will, sollte geeignete Abneh-
mer suchen. Das Aussetzen 
von Jungtieren oder nicht 
fachgerechtes Töten gilt als 
Tierquälerei und ist strafbar. 
Das Töten von Katzen muss 
ein Tierarzt durchführen. Heim-
tierhalter verfügen nicht über 
die nötige Kompetenz und 
Routine, um Tiere töten zu 
können. Qualvolle Tötungsme-
thoden wie Ertränken, Ersti-
cken, Köpfen und Erschlagen 
sind verboten. js

Quelle: BLV, sowie Merkblatt 

 Haltung von Katzen des Luzerner 

Veterinärdienstes


